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VORSCHLAGDER STADT KONSTANZ [ IM JURISDIKTIONSSTREIT MIT DEN X
EIDG . ORTEN] AUF DEM BODENSEE

1 . Der Stadt Konstanz sollen die althergebrachten Rechte bezüg¬

lich der Fischerei im sogenannten "thrietter"  vor der Stadt

[Konstanzer Trichter ] bis hin zur "fülli"  bei Güttingen garan¬

tiert werden . Die Stadt soll auch berechtigt sein , diesbezüg¬
lich Gebote und Verbote zu erlassen sowie Fehlbare zu bestra¬

fen .

2 . Zwischen Konstanz und der Altnauer "Schi ff stelle"  dürfe keine

neue "Schifflände oder tham"  gebaut werden . Die bereits vorhande¬

nen kleinen Schiffsanlegeplätze dürften nicht vergrössert

werden , "sonder Zu ab- und zufüehrung deren Etwan verhandenen feil¬

schafften"  müsse wie von altersher das ordentliche Konstanzer-

schiff gebraucht werden.

3 . Die "Zols - auch Niderlaag - und Staffelsgerechtigkheit"  bleibe laut Ver¬

trägen und Herkommen der Stadt Konstanz Vorbehalten.

4 . Die freie Schiffahrt - sowohl in Friedens - als zu Kriegszei¬
ten - solle dem Erzhaus Oesterreich wie auch der Stadt Kon¬

stanz gewährleistet sein.

"Lobt . Statt Co.6tanz iupeA paimam In&tanttam Etngege .bne.6 paoic .c.t mit [Lite-
Aa] ß. "

Kopie , vermutlich aus der Kanzlei Frauenfeld . Dorsualnotiz der Kanzlei.
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